
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 21.03.2023 
 
 

Nr. RG 0217/2022  
 

Änderung des Gesundheitsgesetzes (GesG): Zulassung von Leistungserbringern im 
ambulanten Bereich 
  

Der Kantonsrat von Solothurn 

gestützt auf die Artikel 36, 38 Absatz 1 und 55a Absätze 1 und 6 des Bundesgesetzes über die 

Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 19941)  

nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 12. Dezember 2022 

(RRB Nr. 2022/1923) 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass Gesundheitsgesetz (GesG) vom 19. Dezember 20182) (Stand 1. Januar 2022) wird wie 

folgt geändert: 

Ingress (geändert) 
Der Kantonsrat von Solothurn 
gestützt auf die Artikel 36, 38 Absatz 1 und 55a Absätze 1 und 6 des Bundesgesetzes über die 
Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 19943) sowie die Artikel 100 und 101 der Verfassung 
des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19864)   
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 29. Mai 2018 (RRB 
Nr. 2018/820) 
beschliesst: 

Titel nach § 25 (neu) 

4bis Zulassung von Leistungserbringern im ambulanten Bereich 

§ 25bis (neu) 

Zulassung 

1 Wer als Leistungserbringer im ambulanten Bereich zulasten der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung tätig sein will, bedarf einer Zulassung des Departements und untersteht dessen 
Aufsicht.  
2 Die Zulassung kann mit bestimmten Einschränkungen fachlicher, zeitlicher und räumlicher Art 
oder mit Auflagen verbunden werden, soweit dies für die Sicherung einer qualitativ hochste-
henden und zweckmässigen Leistungserbringung erforderlich ist. 
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3 Sie erlischt, wenn ihr Inhaber oder ihre Inhaberin nicht innert sechs Monaten nach der Ertei-
lung von ihr Gebrauch macht, wobei das Departement diese Frist aus wichtigen Gründen auf 
Gesuch hin verlängern kann. 
4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten des Zulassungsverfahrens sowie die Meldepflichten 
der Inhaber und Inhaberinnen einer Zulassung in einer Verordnung. 

§ 25ter (neu) 

Beschränkung der Zulassung von Ärzten und Ärztinnen 

1 Der Regierungsrat legt in einem oder mehreren medizinischen Fachgebieten oder in bestimm-
ten Regionen Höchstzahlen für Ärzte und Ärztinnen, die im ambulanten Bereich Leistungen zu-
lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erbringen, gemäss den bundesrechtlichen 
Vorgaben in einer Verordnung fest. 
2 Er kann einen sofortigen Zulassungsstopp in einem bestimmten Fachgebiet anordnen, sofern 
die Voraussetzungen gemäss Artikel 55a Absatz 6 KVG1) erfüllt sind.  

§ 48bis Abs. 1 (geändert) 

1 Der Regierungsrat verwendet Bundes- und Drittmittel, insbesondere die Abgabe gemäss KVG2) 
für die allgemeine Krankheitsverhütung, im Rahmen der Zweckbestimmung zur Finanzierung 
von Projekten der Prävention und Gesundheitsförderung im Sozial- und Gesundheitsbereich.  

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Änderung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Susanne Koch Hauser Markus Ballmer 
Präsidentin Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum. 
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Staatskanzlei (2; Rechtsdienst) 
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Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste (2193/2023)  
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